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Anlage 3 zum Wohn- und Betreuungsvertrag für die Eingliederungshilfe 

Entgelte für Lebensmittel, Verbrauchsgüter und Materialkosten im Bereich 

der Hauswirtschaft - Teilverpflegung 

Zwischen  

Diakonisches Werk Oldenburg Wohnheim Friedensplatz Brake gGmbH (Leistungserbringer) 

und 

Herrn / Frau 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Bewohnerin / Bewohner) 

  

 
Diakonisches Werk 
Oldenburg 
Suchthilfe 

  
Wohnheim Friedensplatz Brake 
 
Leitung 
Anja Schwiertz 

Friedensplatz 1-2 
26919 Brake 
Tel. (04401) 99 62-0 
Fax (04401) 99 62-19 
wohnheim.friedensplatz@diakonie-ol.de  
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Für Bewohnerinnen / Bewohner in der Verpflegung nach Inanspruchnahme (Teilverpflegung) gel-
ten folgende Regelungen: 

§ 1 Entgelte für die in Anspruch genommenen Verpflegungsleistungen 

Frühstück:  1,50 € 

Mittagsessen:  3,50 € 

Abendbrot: 1,50 € 

Die Bewohnerin / der Bewohner hat die Möglichkeit sich monatsweise für eine oder mehrere der 

Verpflegungsleistungen anzumelden. Die Anmeldung muss bis spätestens zum 20. des Vormonats bei 

einer Mitarbeiterin / einem Mitarbeiter der Hauswirtschaft des Wohnheims eingehen. Das Teilent-

gelt für Lebensmittel und Materialkosten der Hauswirtschaft sowie für weitere Leistungen rechnet 

der Leistungserbringer monatlich per Abschlagszahlung im Voraus ab. Sollte die Bewohnerin/der 

Bewohner eine oder mehrere Verpflegungsleistungen angemeldet haben, diese aber doch nicht 

wahrnehmen können/wollen, muss dies spätestens zwei Tage vorher mitgeteilt werden. Sollte dies 

nicht erfolgen, wird die Leistung entsprechend abgerechnet. 

§ 2 Pauschale für Materialkosten der Hauswirtschaft 

Die Pauschale für bereit gestellte Tisch- und Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Küchenausstattung 

(ohne Haushaltsgroßgeräte), Audio- und Fernsehgerät im Gemeinschaftsraum usw. beträgt monat-

lich 7,27 €, bei tageweiser Abrechnung kalendertäglich 0,24 €. 

§ 3 Anpassung der Pauschalen / Entgelte 

Für eine Erhöhung der Entgelte gemäß dieser Anlage gilt § 6 des Hauptteils des Vertrages. 
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Ort/Datum    Bewohnerin / Bewohner 
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Ort/Datum    ggf. rechtliche/r Betreuer/in oder Bevollmächtigte/r 
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Ort/Datum    Leistungserbringer 


